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Mehr IV-Beiträge an die Organisa-
tionen der privaten Invalidenhilfe

Schliesslich hat die Landesregierung be-
schlössen, die Beiträge der Invalidenver-
Sicherung an die Organisationen der privaten
Invalidenhilfe zu erhöhen. Die Beiträge an

Besoldungen und Sozialaufwendungen von
Beratungs- und Betreuungsstellen werden
von 75 auf 80 Prozent, diejenigen an die
Besoldungen und Sozialaufwendungen der
Sekretariate von 66,6 auf ebenfalls 80 Pro-
zent heraufgesetzt. 7VZZ, 79. 4. 73

Steuerfreie AHV- und IV-Renten?

Vorbereitung einer Volksinitiative

Zürich, 18. April, (sda) In Zürich hat sich
ein Verein konstituiert mit dem Ziel, auf
dem Wege einer eidgenössischen Volks-
initiative durch entsprechende Ergänzung
von Art. 34quater der Bundesverfassung
steuerfreie AHV- und IV-Renten zu gewähr-
leisten. Der Vereinsvorstand setzt sich u. a.

zusammen aus Hans R. Bachofner (Präsi-
dent), Max Hofer (Vizepräsident) und Kan-
tonsrat H. Kindermann (Geschäftsführer).

Nach Auffassung der Initianten bildet die
Besteuerung der AHV- und IV-Renten für
die unteren Einkommensschichten ein gros-
ses soziales Unrecht. Anderseits laufe diese
Besteuerung für die oberen Einkommens-
schichten letztlich auf die Finanzierung eines

grossen bürokratischen Leerlaufes hinaus.

1973: Renten im Wert von
5,5 Milliarden Franken
a/. Ehepaarrenten von mindestens 65 bis
höchstens 200 Franken zahlte die AHV aus,
als sie 1948 ihre Tätigkeit aufnahm. Insge-
samt wurden im ersten Jahr Renten im Wert
von 127 Millionen Franken verabreicht, wäh-
rend die Beitrage der Kers/c/ierterz und der
Hrbedgeber über 400 Millionen Franken aus-
machten. Mit den Beiträge« vo« Bw«d ttnd
7Ca«to«e« beliefen sich die Einnahmen auf
583 Millionen Franken, der H«i'g/eic/ti'/ond.y
wies Ende 1948 456 Millionen Franken aus.
Dieser Fonds ist inzwischen auf gegen 10
Milliarden Franken angewachsen, und 1973
werden rund eine Million Rente«beziiger
Leistungen im Wert von 5,5 Milliarden Fran-
ken beziehen.
Heute erhält ein Ehepaar monatlich minde-
stens 600 Franken, höchstens 1200 Franken,
ab 1. Januar 1975 750 bzw. 1500 Franken.
1960 wurden der AHV die Invalidenversi-
cherung (IV) angegliedert. Im Jahre 1969
(letzte Statistikzahlen) wurden an die hun-
derttausend Invalidenrenten ausbezahlt im
Betrag von fast 300 Millionen Franken.
Ende 1971 waren 2990 Personen vollamt-
lieh für die AHV und IV beschäftigt, davon
2595 bei den Ausgleichskassen einschliess-
lieh Sekretariaten derIV-Kommissionen. Der
Fervra/twngrait/Mwtä bezifferte sich 1971 für
die AHV auf 73 Millionen, für die IV auf
28 Millionen Franken. Das entspricht 2,2
Prozent der ausbezahlten AHV-Renten und
4,3 Prozent der ausbezahlten Invalidenren-
ten.

25 Jahre AHV

Am 17. Mai wurde im Nationalratssaal das

silberne Jubiläum der AHV gefeiert. Dabei
erklärte BundesratTschudi u.a.: «Einen sor-
genfreien Lebensabend kann finanzieller
Schutz, zu dem auch eine leistungsfähige
Krankenversicherung gehört, allein nicht ge-
währleisten. Immer mehr tritt — so erklärte
Bundesrat Tschudi — die Verpflichtung je-
des einzelnen, der Kantone, Gemeinden und

privater Institutionen in den Vordergrund,
an der Verwirklichung dieses Ziels mitzuwir-
ken.» (Zitat NZZ)
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